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Regeste

Verfahrenskosten

Erwägungen

E. 1
51. 51 Versicherte alle vertreten durch lic. iur. Marta Mozar, Rechtsanwältin, ...,
Beschwerdeführende, gegen X._______, ..., vertreten durch Dr. iur. Erich Peter, ...,
Beschwerdegegnerin, BVSA BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau, Schlossplatz 1, Postfach
2427, 5001 Aarau, Vorinstanz. Gegenstand Neuverlegung der Verfahrenskosten und
Parteientschädigung. Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest und erwägt, dass die
X._______ mit Teilliquidationsbeschluss des Stiftungsrates vom 30. November 2015
festgehalten hat, dass die Voraussetzungen für die Durchführung einer Teilliquidation der
X._______ erfüllt seien, und die Modalitäten derselben definierte, dass verschiedene
Versicherte am 3. Januar 2016 gegen diesen Beschluss Einsprache beim Stiftungsrat
erhoben, insbesondere mit der Begründung, der Abgangsbestand habe Anspruch auf eine
anteilsmässige Mitgabe der Wertschwankungsreserven; dass die X._______ die Einsprache
am 18. März 2016 abwies, dass die BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau (BVSA;
nachfolgend auch: Vorinstanz) mit Verfügung vom 23. Januar 2018 ein am 22. April 2016
eingereichtes Überprüfungsbegehren der Versicherten abwies, dass 51 Versicherte
(nachfolgend: Beschwerdeführende) mit Eingabe vom 22. Februar 2018 Beschwerde ans
Bundesverwaltungsgericht erhoben und beantragten, die vorinstanzliche Verfügung sei
aufzuheben, dass das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 28. Februar 2019 die
Beschwerde einzig in Bezug auf die den Beschwerdeführenden auferlegten vorinstanzlichen
Gebühren teilweise guthiess, im Übrigen aber abwies sowie ihnen die Verfahrenskosten
auferlegte und keine Parteientschädigung zusprach, dass die Beschwerdeführenden das
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 28. Februar 2019 beim Bundesgericht
angefochten und in der Hauptsache beantragt haben, das Urteil sei insoweit aufzuheben, als
die Pensionskasse anzuweisen sei, ihnen einen Anteil an den Wertschwankungsreserven zu
übertragen, dass das Bundesgericht die Beschwerde mit Urteil 9C_249/2019 vom 20.
Januar 2020 teilweise gutgeheissen und Ziff. 1 des Dispositivs des
bundesverwaltungsgerichtlichen Urteils insoweit aufgehoben hat, als damit die Beschwerde
bzw. das Gesuch der Beschwerdeführenden auf anteiligen Anspruch auf
Wertschwankungsreserven abgewiesen wurde; dass das Bundesgericht die Sache zu neuer
Verfügung im Sinne seiner Erwägung 5 an die Vorinstanz zurückgewiesen hat; dass das
Bundesgericht in der genannten Erwägung zum Schluss kam, dass der Abgangsbestand
Anspruch auf anteilsmässige Wertschwankungsreserven habe, indessen der Antrag auf Zins
nicht begründet worden sei; dass es dabei bleibe, dass die BVSA (auch) über die Kosten des
Verwaltungsverfahrens neu zu befinden habe, dass das Bundesgericht die Sache zur



Neuverlegung der Kosten und der Parteientschädigung des vorangegangenen Verfahrens an
das Bundesverwaltungsgericht zurückgewiesen hat, dass die Rückweisung der Sache an die
BVSA - wie auch dem bundesgerichtlichen Urteil zu entnehmen ist - als Obsiegen der
Beschwerdeführenden gilt, womit diese - mit Ausnahme des untergeordneten Antrags auf
Verzinsung - auch im Verfahren A-1134/2018 als obsiegend zu gelten haben, dass ihnen
daher keine Verfahrenskosten aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1 VwVG e contrario) und
ihnen der im Verfahren A-1134/2018 einbezahlte Kostenvorschuss in Höhe von Fr.
10'000.-- nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückzuerstatten ist, dass
der Vorinstanz keine Kosten aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 2 VwVG), dass die
Verfahrenskosten in Höhe von Fr. 10'000.-- indessen der unterliegenden
Beschwerdegegnerin aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 1 ff. des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]), dass einer (teilweise) obsiegenden
Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene
notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zuzusprechen ist (Art. 64 Abs. 1 VwVG und
Art. 7 Abs. 1 VGKE), dass das Bundesverwaltungsgericht den Entscheid über die
Parteientschädigung von Amtes wegen aufgrund der Kostennote, sofern vorhanden, sowie
den Akten und in der Regel ohne eingehende Begründung trifft (Art. 10 ff. VGKE), dass die
Beschwerdeführenden im Verfahren A-1134/2018 keine Kostennote eingereicht haben,
sondern sinngemäss die Zusprechung einer angemessenen Parteientschädigung beantragt
haben, dass das Bundesverwaltungsgericht unter Würdigung der eingereichten
Rechtsschrift zur Auffassung gelangt, Kosten von pauschal Fr. 15'000.-- seien als für die
Vertretung notwendig zu qualifizieren, dass die Parteientschädigung in erster Linie der
Gegenpartei, die sich mit eigenen Anträgen am Verfahren beteiligt hat, hier also der
Beschwerdegegnerin, aufzuerlegen ist (Art. 64 Abs. 2 VwVG; Marcel Maillard, in:
Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, Art. 64
N. 47 f.), dass demnach die Beschwerdegegnerin zu verpflichten ist, den
Beschwerdeführenden für das Verfahren A-1134/2018 eine Parteientschädigung in Höhe
von Fr. 15'000.-- zu bezahlen, dass für den vorliegenden Kostenentscheid weder Kosten
aufzuerlegen sind noch eine Parteientschädigung zuzusprechen ist (vgl. Art. 6 Bst. b
VGKE; Urteil des BVGer A-1417/2017 vom 9. März 2017).
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